
Schirmpflicht dargelegt461 : die Vögte sollen die Untertanen vor Gewalt schützen,

was sich nicht nur auf kriegerische Ereignisse, sondern auch auf Übergriffe im

461 Altheim 1550 (Grafen von Zweibrücken-Bitsch, dafür stand ihnen die halbe Buße

zu), Biringen 1488 (Vogtmeier von Montclair hilft eventuell bei der Eintreibung von
verweigertem Grundzins), Bliesmengen 1580 (wenn einer der drei Herren feind-
schaft hat, übernehmen die beiden anderen den vollen Schirm der Untertanen),
Bliesransbach 1532 (auf dem Jahrgeding und bei Feindschaft eines der Vögte),
Breitfurt 1453 (dafür stehen dem Vogt die Bußen zu), Differten 1462 (Schirm¬

vogt ist Nassau-Saarbrücken: dies wurde vom Kloster Wadgassen anerkannt, nach¬

dem Saarbrücken die Hochgerichtsbarkeit des Klosters akzeptiert hatte), Dörren¬

bach 1504 (Schirmpflicht der Niedergerichtsherren, also nicht des Hochgerichtsherrn,
nämlich des Grafen von Saarbrücken), Fechingen 1549 (ganzer Schirm bei Feind¬

schaft eines oder mehrerer Herren), 1567 (ebenso), Gersheim 1508 (der Vogt hilft
der Äbtissin eventuell, ihr zustehende Fundsachen tatsächlich zu bekommen),
Herbitzheim 1458 (Vogt soll eine Wegführung eines armen Mannes aus dem

Bezirk wegen Schuldsachen verhindern; schädigt der Kastenvogt das alte Herkom¬

men des Hofes, hat der Vogt dem zu wehren, entsprechendes gilt im umgekehrten

Fall), Herbitzheim 1464 (der Vogt schützt die Hofleute vor Festnahme durch den

Kastenvogt wegen anderer Taten als den fünf Dingen, die vors Hochgericht ge¬

hören), Hülzweiler 1513 (der Vogt, der Graf von Nassau-Saarbrücken, hat die
Schirmpflicht auf der Kirmes, die Äbtissin allerdings den Weinschank), Kirchheim
1508 (Vogt schirmt die Äbtissin von Herbitzheim und ihre armen Leute, dafür
stehen ihm die Meierabgaben sowie das Gericht über die fünf Dinge zu; als be¬

sonderes Beispiel wird die Pflicht zur Hilfe bei versuchten Fundunterschlagungen

erwähnt), Leiningen 1560 (die Vogtherren schirmen auf dem Jahrgeding und inner¬

halb einer Bannmeile, das Landgeschrei steht aber Lothringen — sowohl Mitherr
als auch Landesherr — allein zu), Losheim 1524 (Vogtherren schirmen auf dem

Jahrgeding und auch während der übrigen Zeit), Webenheim und Mimbach 1546

(Schirmvogt ist Zweibrücken), Mittelbexbach 1482 (Vogtherren sind die von der

Leyen als Erben und Rechtsnachfolger der Mauchenheimer), Nalbach 1593 (Vögte
sollen bei Gerichtssitzungen zum Schutz dabei sein; wenn sie Krieg führen wollen,
sollen sie dies den Grundherren 14 Tage vorher ankündigen, damit diese die

Untertanen warnen und dazu veranlassen, Vorbereitungen zu treffen wie z. B. das

Stroh aus dem Haus zu entfernen und mit einem kogel, also einer Lederhaube auf

dem Kopf zum Pflügen zu gehen), Oberbexbach 1453 (der Graf von Nassau-Saar¬

brücken schirmt den Deutschen Orden und dessen arme Leute), Oberkirchen 1618

(der lothringische Amtmann hilft bei der Bußeneintreibung), Oermingen 1550 (für
den Schirm erhält der Vogtherr ein Drittel der Demeeinnahmen, erfüllt er seine

Verpflichtungen nicht, hat er keinen Anspruch mehr darauf), Ostertal 1458 (bis

zum Rhein vgl. Text), Saal 1487 (Vogtrechte üben die Grafen von Veldenz aus),
Saargau 1561 (bei Fehde eines der Herren sollen die anderen die armen Leute
schirmen als ob die leuth allein sein eygen wem; die Vögte erhalten 24 Malter
Roggen und 48 Malter Hafer, dafür sind sie zum Schirm der armen Leute und zum
Schutz ihres alten Herkommens und Schöffenweistums verpflichtet), o. D. 16. Jh.

(bei Krieg zweier Herren ist der dritte zum vollständigen Schirm verpflichtet), St.
Arnual 1453 (Vogt und Kastenvogt in St. Arnual und den zugehörigen Höfen ist

der Graf von Nassau-Saarbrücken), Tholey 1450 (bis zum Rhein durch lothringi¬

schen Amtmann von Schaumburg, der dafür Schirmabgaben erhält, vgl. unten Kap.

4.3), Webenheim und Mimbach 1476 (der Vogt schirmt auf dem Jahrgeding),
Blieskastel 1421 (wenn den armen Leuten und der Herrschaft ihr Gut geraubt wird,
sollen die Herren vor der Rettung ihres eigenen Besitzes den der armen Leute zu¬

rückholen; wenn einer oder mehrere Herren Fehde haben, sollen die übrig ge¬

bliebenen die armen Leute schirmen, als wenn sie ihre Eigenleute wären), Farsch¬

weiler 1383 (der Vogt muß drei Tage nachreiten, dann hat er seiner Schirmpflicht
Genüge getan), Ensheim 1437 (Vogt oder Abt = Hochgerichtsherr schirmen einen
gefangenen oder beraubten armen Mann), Herbitzheim 1417 (Vogt verhindert
Festnahme wegen anderen Taten als den fünf Dingen), Nalbach 1347 (der Ober¬

vogt Trier schirmt die Grundherren und armen Leute vor Übergriffen der Vögte),
Roden 1342 (für den Schirm stand den Vögten ein Drittel der Bußen und Frevel
zu, wenn sie Krieg führten, mußten die Grundherren den Schirm übernehmen), St.
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